
Satzung des Dorfvereins Großenhäuser Runde e. V. 

§1 Name, Sitz, Rechtsform

• Der Verein führt den Namen „Großenhäuser Runde e.V."
• Der Verein hat seinen Sitz in 63589 Linsengericht Großenhausen
• Der Verein ist in das Vereinsregister einzutragen
• Der Verein ist die Nachfolgeorganisation der Arbeitsgemeinschaft der

Ortsvereine Großenhausen.

§2 Zweck des Vereins

• die Förderung der Heimatpflege, Heimatkunde und der

Ortsverschönerung
• Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten

gemeinnütziger Zwecke
• Förderung von Kunst und Kultur
• Förderung des Sports

Die Satzungszwecke werden insbesondere verwirklicht durch 

• Durchführung von Festen mit und für die Dorfgemeinscha�, zur 

Förderung des dörflichen Miteinander. Bieten einer Plattform für 

kreative Aktivitäten von Bürgern für Bürger.

• Arbeitseinsätze zum Erhalt und der Weiterentwicklung dörflicher 

Strukturen.

• Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen, Vorträgen zur 

lokalen Geschichte und des Brauchtums.

• Organisation des Dorfhock und der regelmäßigen Großenhäuser Runde.

• Pflege der Community „Dolles Dorf' für die Weitergabe von 

ortsrelevanten Informationen.

• Vergabe von Zuschüssen an ortsansässige gemeinnützige Vereine zur 

Realisierung von Projekten im Sinne der in

§2 genannten Zwecke.

• Entwickeln, vorantreiben und Betreuen von allgemeinen 

Sportangeboten: z.B. Bouleplatz, Pumptrack, Basketball, ... betreuen

§3 Gemeinnützigkeit

• Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige

Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke" der

Abgabenordnung.
• Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie

eigenwirtschaftliche Zwecke.
• Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke

verwendet werden.
• Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.










